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ZUM TITELBILD

Wer ein Gewächshaus besitzt, kann fast das ganze 
Jahr über knackfrisches, biologisch unbedenkliches 
Gemüse aus eigenem Anbau genießen, nicht nur 
jetzt im Sommer. Bereits im Februar ist die Sonnenein-
strahlung so stark, dass das erste Beet im Glashaus mit 
großer Aussicht auf Erfolg bestellt werden kann: Trotz 
Schnee, klirrender Kälte und Frost kann der Hobby-
gärtner Salate und pflegeleichte Gemüsesorten wie 
Radieschen oder Kohlrabi schon bis Ende April ernten, 
wenn er frühzeitig an die Aussaat denkt.
Der Kulturerfolg von Gemüse hängt – neben dem regelmäßigen Gießen – vor allem von 
den beiden Faktoren Klima und Licht ab. Wer ein Gewächshaus mit bruchsicherer Ver-
glasung aus lichtdurchlässigen Stegdreifachplatten wählt, die isolierend wirken und eine 
direkte Sonneneinstrahlung vermindern, lässt seine Pflanzen Tageslicht genießen, ohne 
sie dabei zu hohen Temperaturen auszusetzen. Im Gegenzug frieren Salat & Co. auch nicht, 
denn das Klima in einem solchen Gewächshaus ist stets angenehm. Auch sollte man auf 
ausgeklügelte Luftzirkulation achten: Viele Fenster, auch im Dach, belüften optimal. Hier 
sollte man nicht zu zaghaft sein und selbst an trüben Tagen frische Luft ins Gewächshaus 
lassen.	 Foto: epr/WAMA

Duldungspflichten
Erhaltungsmaßnahmen (Instandhal-

tung, Instandsetzung) hat der Mie-
ter grundsätzlich zu dulden. Seit der 

Mietrechtsreform von 2013 enthält 
§ 555a Abs. 2 BGB die Bestimmung, 

dass solche Maßnahmen dem Mieter 
„rechtzeitig”anzukündigen sind, 

sofern es nicht nur um unerhebliche 
Einwirkungen auf die Mietsache 

geht oder die sofortige Durchfüh-
rung zwingend ist. Verstößt der 

Mieter gegen seine Duldungspflicht, 
kann das eine Kündigung recht-

fertigen – Voraussetzung ist aber, 
dass der Vermieter die Maßnahmen 
richtig und rechtzeitig angekündigt 

hat. Foto: © LBS
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Schimmelbefall
Das AG Schöneberg hat sich mit 
Fragen rund um das Mietminde-
rungsrecht befasst. Demnach dürfe 
der Mieter bei einem Gebäude aus 
den 1970er Jahren keine luftdicht 
schließenden (Holzrahmen-) Dach-
fenster erwarten, und geringfügiger 
Schimmelbefall an einem Küchen-
fenster oder ein kleinerer Feuchtig-
keitsfleck im Badezimmer berech-
tigen als nur geringfügige optische 
Beeinträchtigungen nicht zu einer 
Mietminderung, so das AG.	 Foto: IVBB177


